
Geschäftsstelle: 
•  9020 Klagenfurt am Wörthersee, Neptunweg 2/2 
•  office@oepbv.at 
•  Tel. 0664 1439489 (Koordinator Mag. Michael Neumann) 

 
 
Ergeht an: Klagenfurt am Wörthersee, am 22.12.2017 
1.) die Landesverbände 
 mit der Bitte um Weiterleitung an ihre Vereine 
2.) die Geschäftsstelle 
 mit der Bitte den Erlass unter News 
  und Downloads online zu stellen. 

3.) das ÖPBV-Präsidium 
 
 
 

ERLASS  Nr. 01 zum Sportreglement 2017-18 
 
 
Das Präsidium hat folgende Änderungen/Ergänzungen des Sportreglements beschlossen. 
Die geänderten Passagen sind wie hier gelb unterlegt ! 
 

 

KAPITEL 6 

1) Lizenzgebühr für eine Saison 

 Erwachsene  ................................................ 30,– (15,- an den ÖPBV bzw. 15,– an den LV) 
 Jugendliche  ................................................   8,– (zur Gänze an den LV) 
 Zahlungstermine: 
 Anzahlung: Die LV zahlen per 1.8. die Hälfte der Lizenzgebühren der Vorsaison. 
 Restzahlung: Die LV zahlen per nächsten 1.7. die noch offenen Lizenzgebühren der abgelaufenen 

Saison. 
Anm.: Die Lizenzzahlungen werden den LV per November vorgeschrieben und im Juli erfolgt die 

Endabrechnung (wie bei der Länderkonferenz 2015 bereits präsentiert). 
 

 
Diese Regelung tritt sofort in Kraft.  
 
 
 Verfasst von: Der Sportdirektor: 

    
 Kurt Schaus Bernhard Kaserer 

 


